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Entschädigung Schulhausabwart 
 
Die Kosten für den Schulhausabwart (ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit; nach Zeitaufwand) wer-
den gemäss Stundenansatz der Gemeinde separat in Rechnung gestellt. 
 

Der Stundenansatz der Gemeinde wurde auf Fr. 42.00 festgelegt. 

 

 

 

Preise Geschirr/Besteck 
 
Verlust bzw. Defekt von Geschirr und Besteck muss dem Schulhausabwart bei der Abnahme der 
Räumlichkeiten gemeldet werden: 

 
Suppenteller      (Fr. 12.--  /  Stk.) 

Flachteller      (Fr. 12.--  /  Stk.) 

Dessertteller      (Fr.   8.--  /  Stk.) 

Tassenteller      (Fr.   3.50 / Stk.) 

Kaffeetassen      (Fr.   7.50 / Stk.) 

Kaffeetassen gross     (Fr.   5.--  /  Stk.) 

Kaffeegläser      (Fr.   2.--  /  Stk.) 

Weingläser / Wassergläser    (Fr.   2.--  /  Stk.) 

Biergläser      (Fr.   2.--  /  Stk.) 

Mostgläser      (Fr.   2.--  /  Stk.) 

Suppenlöffel      (Fr.   2.50 / Stk.) 

Messer      (Fr.   3.--  /  Stk.) 

Gabeln      (Fr.   2.50 / Stk.) 

Kaffeelöffel      (Fr.   1.50 / Stk.) 

 

Defekte von weiterem Inventar und Sachbeschädigungen werden nach Aufwand verrechnet. 

 


